
Die Stadtverordnetenversammlung

Tagesordnung I Punkt 11 der öffentlichen Sitzung am 10.03.2005

Vorlage Nr. 03-F-01-0041

Besetzung der Stelle des/der hauptamtlichen Bürgermeisters/in als ständigem/ständiger 
Vertreter/Vertreterin des Oberbürgermeisters

- Antrag der SPD-Stadtverordnetenfraktion vom 08.09.2003 -
Die Stadtverordnetenversammlung wolle beschließen:

Auf der Grundlage von § 42 Hessische Gemeindeordnung in Verbindung mit § 40 Abs. 1 Satz 1 
dieses Gesetzes ist in die Vorbereitung der Besetzung der Stelle des/der hauptamtlichen 
Bürgermeisters/in (1. Beigeordneter/e als ständigem Vertreter des Oberbürgermeisters) durch 
Einberufung des Ältestenausschusses als Wahlvorbereitungsausschusses einzutreten.

Beschluss Nr. 0101
 
Der von der CDU am 03.03.2005 übernommene Antrag betr.

Besetzung der Stelle des/der hauptamtlichen Bürgermeisters/in als ständigem/ständiger 
Vertreter/Vertreterin des Oberbürgermeisters

wird auf Antrag der antragstellenden Fraktion bis zur Sitzung der Stadtverordnetenversammlung 
am 04.05.2005 vertagt.   

Dem Magistrat Wiesbaden,          . 03.2005
mit der Bitte um weitere Veranlassung

Thiels
Stadtverordnetenvorsteherin

Der Magistrat Wiesbaden,           .03.2005
   -16-

Dezernat I Diehl
mit der Bitte um Kenntnisnahme Oberbürgermeister
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